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Dz’e S}Lzéventz'om’erung Q/€I’ /Zlnsz‘a[z‘en
tir Kinder und ]ugenc[[z’cée durch den Bund

Von Victor Kurt in Bern.

(Vortrag gehalten an der Jahresversammlung des Vereins fir

Schweizerisches Anstaltswesen vom 10./11. Mai 1948, in Weggis.)

Sehr verehrte Damen und Herren !

Es wurde mir die Aufgabe libertragen, Ihnen
eine kleine Orientierung tiber die Subventionierung
der Anstalten fir Kinder und Jugendliche auf
Grund des Strafgesetzbuches zu geben. Ich habe
diese Aufgabe ilibernommen, obschon ich mir be-
wusst bin, dass ich Sie in mancher Hinsicht ent-
tduschen muss. Erstens handelt es sich hier nur um
rechtlich eng begrenzte Subventionen und zwei-
tens sind die finanziellen Verhéltnisse beim Bunde
heute so, dass er nicht, wie einst die Gottin For-
tuna, den klingenden Segen aus dem vollen Horne
ausschiitten kann.

I. Die rechtliche Situation.

Art. 64Pis der Bundesverfassung iibertrigt all-
gemein die Gesetzgebung auf dem Gebiete des
Strafrechtes dem Bund. Er behélt jedoch den Kan-
tonen die Organisation der Gerichte, das gericht-
liche Verfahren und die Rechtsprechung, sowie
den Strafvollzug vor. Wenn auch der letz-
tere im Verfassungsartikel nicht in gleicher Weise
ausdriicklich erwdhnt wird, so ist doch unzwei-
deutig gesagt, dass der Bund bloss befugt sei, den
Kantonen Beitr&ge zur Errichtung von Straf-,
Arbeits-- und Besserungsanstalten sowie fiir Ver-
besserungen im Strafvollzug zu gewidhren und sich
an Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kin-

der zu beteiligen. Damit wird ausgeschlossen, dass
sich der Bund in einem weitergehenden Masse in
den Strafvollzug der Kantone einmischen darf.
Das Strafgesetzbuch musste zwar notwendiger-
weise gewisse Bestimmungen tber den Strafvoll-
zug aufnehmen, insbesondere um einheitliche Vor-
aussetzungen fiir die Durchfithrung des materiellen
Strafrechts zu schaffen. Doch ist der Strafvollzug,
(worunter wir ganz allgemein auch den Vollzug
von Massnahmen gegeniiber Kindern und Jugend-
lichen verstehen) grundsitzlich gleichwohl Sache
der Kantone geblieben. Diese sind denn auch dafiir
verantwortlich, dass die notigen Anstalten, insbe-
sondere auch Erziehungsanstalten, vorhanden sind;
sie haben fiir deren Errichtung, Anpassung an das
Strafgesetzbuch und Betrieb zu sorgen, was aus-
driicklich in den Art. 382 ff. StGB geregelt ist.
Bezliglich der Anstalten flir Kinder und Jugend-
liche sind die Kantone erméchtigt, sich auch pri-
vater Anstalten zu bedienen. Soweit die Kantone
davon Gebrauch machen, erfiillen diese Anstalten
eine offentliche, strafrechtliche Aufgabe. Damit
sind aber die Kantone auch verpflichtet, soweit
notig fiir die entsprechenden Kosten der Errichtung
und des Betriebes dieser ‘Anstalten aufzukommen.

Gemaiss den ‘Art. 386 ff. StGB leistet der Bund
an diese strafrechtlich bedingten Kosten Beitrige.
Der Sinn derselben liegt nun aber nicht darin,
den Kantonen einfach einen Teil der Strafvollzugs-
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kosten abzunehmen, sondern vielmehr darin, die
Kantone dort, wo ihnen das Strafgesetzbuch ver-
mehrte Auslagen verursacht, in einem gewissen
Masse zu entlasten. Die Subventionen sind somit
beschriankt auf die Anstalten des Strafvollzuges.

Die rechtliche Situation fiir die ‘Subventionie-
rung auf Grund des Strafgesetzbuches kann somit
in folgende Sétze zusammengefasst werden: Das
Strafgesetzbuch betrifft nur die Anstalten des Straf-
vollzuges. In erster Linie hat der Kanton selbst die
Kosten des Strafvollzuges zu tragen oder bei der
Verwendung privater Anstalten sich an ihnen zu
beteiligen. Der Bund leistet, soweit das Strafgesetz-
buch vermehrte Lasten auferlegt, Entlastungsbei-
trige. Fir die Berechnung dieser Beitrédge ist das
Ausmass der Erfiillung der gesetzlichen Vorschrif-
ten (Lasten) von Bedeutung.

II. Die Arten der Subventionen.

Das Stfafgesetzbuch sieht in den Art.386 ff.
verschiedene Kategorien von Subventionen vor,
namlich:

1. Beitrége an die Errichtung und den Ausbau von
offentlichen Anstalten im Sinne von Bauvor-
haben, die nach dem Inkrafttreten des Straf-
gesetzbuches ausgefiihrt werden;

2. Beitrdge an die Errichtung und den Ausbau von
offentlichen Anstalten fiir Bauvorhaben, die in
den Jahren 1919 bis zum Inkrafttreten des Ge-
setzes ausgefiihrt wurden (die sog. riickbeziigli-
chen Subventionen);

3. Beitrdge an Errichtung und Ausbau von priva-
ten Anstalten;

4. Beitrége an die Errichtung von Heil- und Pflege-
anstalten fiir gefdhrliche Geisteskranke;

5. Beitrdge an den Betrieb gewisser oOffentlicher
und privater Anstalten;

6. Beitrdge an die Heranbildung und Fortbildung
von Anstaltsbeamten. =

Kurz bezeichnet unterscheiden wir somit Bau -
subventionen, Betriebssubventio-
nen und Ausbildungssubventionen;
bei den Bausubventionen solche an 6ffentliche An-
stalten, an private und an Heil- und Pflegeanstalten
und die rilickbeziiglichen Subventionen.

III. Die Berechnungsgrundlagen der Subventionen.

1. DieordentlichenBausubventionen.

Unter den ordentlichen Bausubventionen sind
Beitrdge an die Errichtung und den Ausbau einer
Anstalt, also an Neubauten oder an den Umbau
oder Ausbau einer Anstalt zu verstehen, und zwar
nach dem Inkrafttreten des Schweizerischen Straf-
gesetzbuches. Was alles als subventionsberechtigte
Baukosten angesehen werden kann, ist noch nicht
endgiiltig abgekldrt; die Fragen werden jeweils
erst dann entschieden, wenn sich ein erster prakti-
scher Fall ergibt. Neben den eigentlichen Baukosten
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wird auch das Land, soweit es fiir die Anstalt
und deren Erziehungsbetrieb notwendig ist, sub-
ventioniert. Wie weit auch Mobiliar, Gerite und
Werkstédtteeinrichtungen sowie Wohnbauten fir das
Personal einbezogen werden konnen, ist erst noch
festzustellen. Nicht unter die subventionsberechtig-
ten Kosten fallen der Unterhalt der Bauten, Reno-
vationen, Ersatz alter Einrichtungen sowie Land
und Einrichtungen, die einem angeschlossenen Er-
werbs- oder Entlastungsbetrieb dienen. Finden sich
in den Subventionsgesuchen resp. den Baukosten-
voranschlidgen solche Posten, so werden sie vorweg
gestrichen.

Von dem allgemeinen Grundsatz ausgehend, dass
das Strafgesetzbuch nur gestattet, Subventionen an
den Strafvollzug zu leisten, ist sodann eine
Reduktion der ganzen Bausumme im gleichen Ver-
hiltnis vorzunehmen, als die Anstalt straf-
rechtlich eingewiesene Z6glinge auf-
weist. Wenn auch vom erzieherischen Standpunkt
aus zwischen diesen und den vormundschaftlich
oder auf Grund anderer rechtlicher. Bestimmungen
administrativ eingewiesenen Zglinge keine wesent-
lichen Unterschiede bestehen, so konnen sich die
auf Grund des Strafgesetzbuches zu gewé#hrenden
Beitrdge doch nur auf die strafrechtlich Eingewie-
senen beziehen. Diese Beschridnkung ist oft als
ungerecht empfunden worden, weil es vielfach nur
einem Zufall zuzuschreiben ist, ob ein Zdgling vor
oder nach einer strafbaren Handlung erfasst wird
und weil jeder Erziehung strafrechtlich auch eine
vorbeugende Wirkung zukommt. Trotzdem kénnen
wir auf keine andere Unterscheidung abstellen, ab-
gesehen davon. dass man bisher auch gar keine
brauchbare andere Abgrenzung gefunden hat. Um
immerhin diesen Tatsachen etwas Rechnung zu tra-
gen, wird jeweils zu den ausgewiesenen strafrecht-
lichen Fillen ein gewisser Zuschlag gemacht. Er
betrigt etwa 10—20 %4 der nicht straffilligen Zog-
linge. Auch suchen wir nach Moglichkeit den Ent-
wicklungstendenzen gerecht zu werden.

Die Zahl der strafrechtlich Eingewiesenen plus
Zuschlag dient, wie gesagt, in dem Sinne als Berech-
nungsbasis, dass sich die totale Bausumme im glei-
chen Verhiltnis reduziert. Eine anerkannte Bau-
summe von Fr. 500 000.— reduziert sich also, wenn
nur 20 % Straffillige ausgewiesen sind und ein
Zuschlag von 10 %6 gemacht werden kann, auf 30 %o,
d.h. Fr. 150000.—. In dieser Reduktion liegt fiir
die meisten privaten Anstalten eine emwvfindliche
Herabsetzung. weil oft nur zehn oder noch weniger
Prozent Straffilligse vorhanden sind. Aber wir miis-
sen nochmals betonen, dass das Strafgesetzbuch
nicht gestattet, allgemeine Erziehungssubventionen
auszuzahlen, sondern nur Subventionen fiir den
Strafvollzug. Fiir eine weitergehende Subvention
fehlt die gesetzliche Grundlage. Zum Teil konnen
hier vielleicht andere Subventionen herangezogen
werden. Ich erinnere an die Subventionen des Bun-
desamtes fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit beziig-
lich der Errichtung ven Lehrwerkstéitten, die Sub-



ventionen der eidgenodssischen Landwirtschaftsab-
teilung fir landwirtschaftliche Lehreinrichtungen
und die Subventionen fiir Arbeitsbeschaffung. Wie
weit allenfalls diese Bundesbeitrdge mit jenen des
Strafgesetzbuches kumuliert werden kénnen, ist
ebenfalls noch nicht abgeklért.

Von dieser subventionsberechtigten Summe wird
nunmehr der Bundesbeitrag im Rahmen der ge -
setzlichen Ansidtze und unter Beriicksichti-
gung der Kiirzungen auf Grund des Finanznot-
rechts berechnet. Das. Strafgesetzbuch gibt in bezug
auf die oOffentlichen Anstalten fiir Kinder und
Jugendliche einen Maximalsatz von 50 %» an. Fir
die privaten Anstalten ist im Strafgesetzbuch ein
Prozentsatz nicht genannt, doch ist die Subvention
hier nun fakultativ vorgesehen. Vom Grundsatz
ausgehend, dass der Kanton auch gegeniiber den
privaten Anstalten die Hauptlast der Strafvollzugs-
kosten zu tragen habe und der Bund eine absolute
Verpflichtung zur Leistung von Beitrigen nicht
besitzt, wurde im bundesrétlichen Subventionsbe-
schluss vom 10. Juli 1945 der Maximalsatz von 25 %o
aufgenommen. Dieser Prozentsatz ist stark ange-
fochten worden. Insbesondere waren es gewisse
Kantone, die private Anstalten zum Teil wie 6ffent-
liche finanzierten und diesen damit den Charakter
von halbstaatlichen Anstalten gaben, die eine
Gleichstellung derselben mit den staatlichen ver-
langten. Bei der Durcharbeitung des ersten derar-
tigen Gesuchs traten wir deshalb mit unserm Fi-
nanzdepartement in Verbindung, ob man nicht die
halbstaatlichen Anstalten den o6ffentlichen gleich-
stellen konnte. Das Ergebnis war ein positives, doch
wurde gewlinscht, dass der bundesrétliche Subven-
tionsbeschluss entsprechend abgeindert werde. Un-
ter diesen Umstidnden zogen wir in Erwigung, ob
nicht allgemein flir die privaten Anstalten eine
andere Regelung angestrebt werden sollte, insbe-
sondere weil die Abgrenzung der halbstaatlichen
Anstalten gegeniiber den privaten etwelche Schwie-
rigkeiten bot. Man fasst nun eine Losung ins Auge,
nach welcher die Maximalbegrenzung von 25 %0
gegeniiber allen privaten und halbstaatlichen An-
stalten fallen gelassen und der Ansatz fiir die 6f-
fentlichen Anstalten (d. h. 50 %) anwendbar erklért
werden soll. Weil aber doch grundsétzlich der Kan-
ton fiir die Kosten aufzukommen hat, muss der
Bundesbeitrag immerhin in der Weise beschrénkt
werden, dass er nicht hoher sein darf als derjenige
des Kantons. Doch soll der Text der Bestimmung
so gefasst werden, dass man nicht allzu starr gebun-
den ist und insbesondere bei finanzarmen Kantonen
wenn notig etwas hoher gehen kann. Bei diesen
Angaben handelt es sich vorldufig bloss um das
Ergebnis der bisherigen Besprechungen zwischen
den beteiligten Departementen; doch ist zu erwar-
ten, dass der Bundesrat seinen friiheren Beschluss
in dieser Weise abédndern wird.

Innerhalb der Minimal- und Maximalgrenze von
30 und 50 % wird sodann eine Abstufung stattfin-

 falls wird der Maximal-

den, die sich nach dem Grad der Erfiillung
dergesetzlichen Erfordernisse richtet.
Wie Sie wissen, enthilt das Gesetz gewisse Grund-
sdtze bezliglich der Trennung der Kategorien, der
Durchfithrung des Besserungsstrafvollzuges usw.
Werden diese Grundsitze maximal erfillt, so wird
auch der maximale Prozentsatz in Frage kommen,
wird bloss ein geringerer, aber gesetzlich noch er-
laubter Grad erfiillt, wird ein geringerer Prozent-
satz zugebilligt. Bei den Erziehungsanstalten fiir
Kinder und Jugendliche kommt es dabei vor allem
auf die erzieherisch zweckmaissige Einrichtung des
Baues und auf die erzieherische Tétigkeit im Be-
trieb an. Auch das letztere, die erzieherische Tatig-
keit, muss fiir eine Subvention mitbestimmend sein.
Die Beitridge werden nicht fiir ein leeres Gebaude
gegeben, sondern fiir eine ‘Anstalt zum Vollzug der
strafrechtlichen Massnahmen. In dem Bericht, der
das Subventionsgesuch zu begleiten hat und auf
den ich noch zu sprechen kommen werde, muss
deshalb auch iiber den Betrieb und die Erziehung
in der Anstalt sowie die allgemeine Organisation
des Strafvollzuges im Kanton Aufschluss gegeben
werden. Wichtig fiir die Bemessung des Prozentsat-
zes ist sodann auch, dass sich die Anstalt im Sinne
einer Gesamtplanun g ausbaut, und zwar so-
wohl bezliglich der Anstalt selbst (Weiterentwick-
lung, spidtere Umbauten) als auch beziiglich der
gleichartigen Anstalten im selben oder in benach-
barten Kantonen. Der Rahmen von 30—50 %0 findet
sodann nur Anwendung, wenn eine Anstalt auch
Pensionédreaus andern Kantonen auf-
nimmt. Das diirfte bei den Anstalten fiir Kinder
und Jugendliche in der Regel zutreffen. Andern-
und Minimalansatz um
590 gekiirzt.

Der so festgesetzte Prozentsatz unterliegt nun
noch einer’ Kiirzung auf Grund des Fiskalnot-
rechtes des Bundes und der Leistungsfdhigkeit
der Kantone. Gegeniiber Kantonen mit normalen
Finanzen und privaten Anstalten, die solchen Kan-
tonen unterstehen, wird ein Abzug von 40 % ge-
macht. In unserm Beispiel wird an die Fr. 500 000.—
Baukosten, welche Summe sich nach Ausschaltung
der nicht subventionsberechtigten Posten und nach
Reduktion auf die strafrechtlich anerkannten Zog-
linge bereits auf Fr. 150 000.— reduzierte, nach der
vorgesehenen neuen Regelung im besten Falle 50 /o
oder Fr. 75 000.— als Subvention zugebilligt, die
sich nach der Kiirzung um 40 % nach dem Finanz-
notrecht noch auf Fr. 45 000.— beléduft, sofern der
Kanton mindestens einen gleich hohen Betrag lei-
stet. Das Zahlenverhiltnis von 500000 zu 45 000
Franken muss Sie zweifellos enttduschen, doch
miissen wir uns wieder an die rechtliche Ausgangs-
situation erinnern, wonach es sich hier nur um
eine Subvention fiir den Strafvollzug handeln kann.
Die Fr. 45 000.— werden an die fiir den Bund einzig
in Betracht fallenden Fr. 150 000.— bezahlt, was

immerhin noch 30 °/o ausmacht.
(Fortsetzung folgt.)

213



	Die Subventionierung der Anstalten für Kinder und Jugendliche durch den Bund [Fortsetzung folgt]

